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Stadt Barntrup 
 
560 Satzung der Stadt Barntrup über die Anord-

nung einer Veränderungssperre für den Be-
reich der 10. Änderung des Bebauungsplanes-
Nr. 01/09 "Im Wied" vom 13.11.2014 

 
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung in 
Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Barn-
trup in seiner Sitzung am 11.11.2014 folgende Satzung be-
schlossen:  
 

§ 1 
Zu sichernde Planung 

 
Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 
11.11.2014 beschlossen, für den in § 2 bezeichneten Gel-
tungsbereich die 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 
01/09 "Im Wied" aufzustellen. Mit der Änderung soll eine 
Überprüfung der bisher geltenden Festsetzungen erfolgen, 
weiterhin sollen die Ergebnisse des Einzelhandelskonzep-
tes entsprechend Berücksichtigung finden 
(§ 1 (6) Nr. 11 BauGB). Einkaufszentren, großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe und sonstige großflächige Handelsbe-
triebe sollen auch weiterhin außer in Kerngebieten, nur in 
für sie festgesetzten Sondergebieten zulässig sein. Die 
sonst als Gewerbebetriebe aller Art zulässigen Einzelhan-
delsbetriebe sollen weiterhin im gesamten Plangebiet un-
zulässig sein. Zur Sicherung dieser Planung wird für dieses 
Gebiet eine Veränderungssperre erlassen.  
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre entspricht 
dem Bereich der 10. Änderung des Bebauungsplanes-Nr. 
01/09 "Im Wied". Der Bereich ist in einem Übersichtsplan 
durch eine unterbrochene schwarze Linie gekennzeichnet. 
Der Plan ist Bestandteil der Satzung und wird als Anlage 
beigefügt.  
 

§ 3 
Rechtswirkung 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich (§ 2) der Verände-

rungssperre dürfen:  
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchge-

führt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;  
2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Verände-

rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zu-
stimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden.  

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entge-
genstehen, kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme erlassen werden. 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungs-
sperre baurechtlich genehmigt worden oder aufgrund 
eines anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten zulässigen Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt.  

 
§ 4 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte 
und Gemeinden in Kraft. Sie tritt gemäß § 17 Abs. 1 
BauGB nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft, wenn sie 
nicht vorher verlängert wird. Sie tritt in jedem Fall außer 
Kraft, sobald die Bauleitplanung rechtsverbindlich abge-
schlossen ist.  
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit wird gemäß § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB die vorstehende Satzung der 
Stadt Barntrup vom 13.11.2014 über die Anordnung einer 
Veränderungssperre für den Bereich der 10. Änderung des 
Bebauungsplanes-Nr. 01/09 "Im Wied" öffentlich bekannt 
gemacht.  
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre in 
Kraft.  
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
Die Satzung der Stadt Barntrup über die Anordnung einer 
Veränderungssperre für den Bereich der 10. Änderung des 
Bebauungsplanes-Nr. 01/09 "Im Wied" vom 13.11.2014 
wird vom Tage dieser Bekanntmachung an im Bereich Pla-
nen und Bauen der Stadt Barntrup, Mittelstr. 32, während 
der allgemeinen Dienststunden auf Dauer zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten.  
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB, § 215 Abs. 2 BauGB 
und gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW wird 
auf folgendes hingewiesen:  
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  
 
a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs  unbeachtlich  werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Sat-
zung  schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind.  
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Abs. 2a beachtlich sind.  
 
2. Sind aufgrund dieser Veränderungssperre die in § 18 
Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten, kann der Entschädigungsberechtigte Entschä-
digung verlangen. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. 
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3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zu-
standekommen dieser Bebauungsplansatzung nach Ablauf 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt Barntrup vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.  
 
Barntrup, den 13.11.2014 
 
STADT BARNTRUP 
Der Bürgermeister 
 
 
Jürgen Schell 

Kr.Bl.Lippe 27.11.2014 
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Landesverband Lippe 
 
561 Die 2. nichtöffentliche Sitzung der des Treu-

handausschusses in der 16. Wahlperiode des 
Landesverbandes Lippe 

 
Die 2. nichtöffentliche Sitzung der des Treuhandausschus-
ses in der 16. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe 
findet am 
 

Dienstag, 02.12.2014, 14:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: 
 
Landesverband Lippe, Schloss Brake, Schlossstr. 18, 
32657 Lemgo, Sitzungssaal 
 
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte  
 
 1.   Niederschrift über die 1. nichtöffentliche Sitzung 

des Treuhandausschusses in der 16. Wahlperiode 
der Verbandsversammlung am 04.11.2014  

  
 2.   Anfragen von Mitgliedern des Treuhandausschus-

ses  
  
 3.   Zukunfts- und Pensionsfonds  
  
 4.   Zukunfts- und Pensionsfonds  
  
 5.   Erneuerbare Energien  
  
 6.   Verschiedenes   
  

Kr.Bl.Lippe 27.11.2014 
 
 
 
562 Die 1. Sitzung des Kulturausschusses in der 

16. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe 
 
Die 1. Sitzung des Kulturausschusses in der 16. Wahlperi-
ode des Landesverbandes Lippe findet am 

Mittwoch, 03.12.2014, 15:00 Uhr 
statt. 
Sitzungsort: Lippisches Landesmuseum, Ameide 4, 32756 
Detmold 
  
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil:  
 1.   Lippisches Landesmuseum Det-

mold 
 

   
 1.1.   Rundgang  
   
 1.2.   Zahlen, Daten, Fakten  
   
 2.   Anfragen von Ausschussmitglie-

dern 
 

   
 

 
 3.   Bericht des Ausschussvorsitzen-

den über laufende Verwaltungsan-
gelegenheiten 

 

   
 4.   Masterplan Bad Meinberg  
   
 5.   2. Lesung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung des Landesverban-
des Lippe für das Haushaltsjahr 
2015; 
Einzelplan 3 

 

   
 6.   Neuausrichtung der "Lippischen 

Heimattage" 
 

   
 7.   Lippisches Landesmuseum Det-

mold 
 

   
 7.1.   Archäologische Landesausstellung 

2016 
 

   
 7.2.   Reformationsausstellung 2017  
   
 8.   Weserrenaissance-Museum 

Schloss Brake 
 

   
 8.1.   Erweiterung des Weserrenais-

sance-Museums / "Forum Frühe 
Neuzeit" 

 

   
 8.2.   Sonderausstellung "Weltvermesser 

- Das goldene Zeitalter der Karto-
graphie" 

 

   
 8.3.   Projekt "Ab ins Schloss"  
   
 9.   Burg Sternberg  
   
Nichtöffentlicher  Teil:  
 10.   Anfragen von Ausschussmitglie-

dern 
 

   
 11.   Bericht des Ausschussvorsitzen-

den über laufende Verwaltungsan-
gelegenheiten 

 

Kr.Bl.Lippe 27.11.2014 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
563 Sitzung der Verbandsversammlung des Spar-

kassenzweckverbandes der Kreise Lippe und 
Paderborn und der Städte Barntrup, Detmold, 
Horn-Bad Meinberg, Lage, Marsberg und Pa-
derborn 

 
Die Sitzung der Verbandsversammlung des Sparkassen-
zweckverbandes der Kreise Lippe und Paderborn und der 
Städte Barntrup, Detmold, Horn-Bad Meinberg, Lage, 
Marsberg und Paderborn findet statt am 
 

Freitag, 5. Dezember 2014, 16:30 Uhr 
Tagungsort: Hauptstelle Paderborn der Sparkasse  

Paderborn-Detmold, 
Hathumarstraße 15-19, 33098 Paderborn 

 
Tagesordnung 

 
1. Eröffnung der Verbandsversammlung und Bekannt-

gabe von Mitteilungen 
 
2. Kenntnisnahme des Protokolls der Sitzung der Ver-

bandsversammlung vom  
September 2014 

 
3. Wahl des ersten Stellvertreters des Verbandsvorste-

hers gem. § 9 Abs. 1 der  
Satzung des Sparkassenzweckverbandes 

 
4. Nachwahl in den Verwaltungsrat der Sparkasse gem. 

§ 12 SpkG 
 
5. Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der Spar-

kasse Paderborn-Detmold  
im Geschäftsjahr 2014 sowie Perspektiven für das 
Geschäftsjahr 2015 

 
6. Verschiedenes 
 
Detmold, den 19. November 2014 
 
 
gez. Friedel Heuwinkel 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Kr.Bl.Lippe 27.11.2014 
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Einzelpreis dieser Nummer 0,26 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


